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Einführung

Bei Vorliegen einer Berufskrankheit 
sind von den Trägern der gesetzlichen Un-
fallversicherung – den Unfallkassen und 

Berufsgenossenschaften – Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation und Teilhabe 
zu erbringen sowie Entschädigungsleistun-
gen zu prüfen. Ist eine Rente zu zahlen, rich-
tet sich deren Höhe u. a. nach der durch die 
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Berufskrankheit bedingten Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE). Die MdE ist ein ei-
genständiges, von anderen Maßstäben, zum 
Beispiel des Versorgungsrechts (GdB/GdS) 
oder privatrechtlicher Versicherungsverhält-
nisse (Gliedertaxe), unabhängiges Bewer-
tungsinstrument [1].

Um eine einheitliche MdE-Bewertung 
zu ermöglichen und so das grundgesetzlich 
garantierte Gleichbehandlungsgebot der Ver-
sicherten zu gewährleisten, werden von der 
DGUV zu ausgewählten Berufskrankheiten 
Begutachtungsempfehlungen herausgege-
ben. Für arbeitsbedingte Hautkrankheiten 
gibt es diese bereits seit dem Jahr 1987, 
später bekannt unter dem Namen „Bamber-
ger Merkblatt“, heute als „Bamberger Emp-
fehlung“. Die Bamberger Empfehlung wird 
in einem turnusmäßigen Rhythmus von ca. 
5 Jahren regelmäßig durch einen interdiszip-
linär besetzten Arbeitskreis überarbeitet. Zu 
den Mitgliedern zählen mandatierte Vertre-
ter medizinischer Fachgesellschaften sowie 
weiterer Institutionen und UV-Träger (s. Au-
toren dieses Artikels). 

Im Jahr 2020 war die Bamberger Emp-
fehlung erneut zu überprüfen und an den 
aktuellen Stand des medizinisch-wissen-
schaftlichen Erkenntnisstandes sowie an 
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Letztere werden sich 
zum 1. Januar 2021 tiefgreifend ändern, da 
insbesondere der für die Anerkennung einer 
BK-Nr. 5101 bisher erforderliche Zwang 
zum Unterlassen der hautbelastenden Tätig-
keit wegfallen wird. 

Nachfolgend soll über die Empfehlungen 
zur Einschätzung der Minderung der Er-
werbsfähigkeit (MdE) nach Inkrafttreten der 
Rechtsänderungen informiert werden. 

Minderung der 
 Erwerbsfähigkeit

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) richtet sich nach dem Umfang der 
sich aus der Beeinträchtigung des körper-
lichen und geistigen Leistungsvermögens 
ergebenden verminderten Arbeitsmöglich-
keiten auf dem gesamten Gebiet des Er-
werbslebens (§ 56 Absatz 2 Satz 1 SGB VII). 
Bei jugendlichen Versicherten wird die MdE 
nach den Auswirkungen bemessen, die sich 
bei Erwachsenen mit gleichem Gesundheits-
schaden ergeben würden.

Die MdE ist ein eigenständiges, von 
anderen Maßstäben, zum Beispiel des 
Versorgungsrechts (GdB/GdS) oder pri-
vatrechtlicher Versicherungsverhältnisse 
(Gliedertaxe), unabhängiges Bewertungsins-
trument. Die MdE stellt auf die „Erwerbsfä-
higkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ 
ab, während für den GdB die „Teilhabebe-
einträchtigungen in allen Lebensbereichen 
(einschließlich des Arbeitsmarktes)“ maß-
gebend sind. Deshalb sind die für den GdB/
GdS über § 30 Abs. 1 Bundesversorgungs-
gesetz (BVG) und die Versorgungsmedizin-
Verordnung (VersMedV) geltenden „Ver-
sorgungsmedizinischen Grundsätze“ nicht 
direkt auf die gesetzliche Unfallversicherung 
übertragbar [2].

Rechnerisch ist die individuelle Erwerbs-
fähigkeit ohne Auswirkungen der Berufs-
krankheit mit 100 v.H. anzusetzen. Diese 
Größe stellt den Bezugswert dar, auf den 
das nach Eintreten der Berufskrankheit ver-
bleibende Ausmaß an der Erwerbsfähigkeit 
bezogen werden muss. Die Differenz beider 
Werte ergibt die sogenannte „MdE“.

Es wird dabei auf die individuellen ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen infolge 
des Versicherungsfalles und deren Auswir-
kungen auf die Erwerbsfähigkeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt abgestellt. Die Fest-
stellung einer MdE und gegebenenfalls eines 
Rentenanspruchs erfolgt unabhängig davon, 
ob eine Erwerbstätigkeit tatsächlich ausge-
übt wurde oder ob ein Einkommensschaden 
eingetreten ist. Da die Erwerbsminderung an 
den Arbeitsmöglichkeiten auf dem gesamten 
Gebiet des Erwerbslebens gemessen wird, ist 
der Grad der MdE auch grundsätzlich unab-
hängig (vgl. aber hierzu 5.4)
 – vom bisherigen Qualifikationsniveau,
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 – vom Alter und Geschlecht
 – und von den Wohnortverhältnissen der 

versicherten Person.

Allein der Umstand, dass der bisher aus-
geübte Beruf nicht mehr ausgeübt werden 
kann, ist ebenfalls nicht bestimmend für das 
Ausmaß der Beeinträchtigung auf dem ge-
samten Arbeitsmarkt. Sofern als Folge der 
Hauterkrankung eine bestimmte bisher aus-
geübte hautgefährdende Tätigkeit nicht mehr 
ausgeübt werden kann, ist dies jedoch bei der 
Beurteilung der verminderten Arbeitsmög-
lichkeiten zu berücksichtigen; das entschädi-
gungsrelevante Ausmaß der MdE wird aber 
auch in diesem Fall von den bei einer Haut-
erkrankung dieses Ausmaßes generell ver-
schlossenen Arbeitsmöglichkeiten bestimmt.

Die individuelle Erwerbsfähigkeit 
kann durch eine BK-Nr. 5101 beein-
trächtigt werden. Den Versicherten sind 
je nach Einzelfall bestimmte Arbeitsplät-
ze mit nicht meidbaren Hautbelastungen  
oder allergenen Einwirkungen verschlossen. 
Für die Beurteilung der Auswirkungen einer 
Allergie werden seit dem Jahr 2000 von der 
Arbeitsgruppe „Bewertung der Allergene bei 
der BK-Nr. 5101“ Kriterien für die MdE-Be-
wertung von Einzelallergenen publiziert und 
orientieren sich am klinischen Bild, dem Sen-
sibilisierungsgrad sowie der Verbreitung des 
jeweiligen Allergens auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Weitere Gesundheitsstörun-
gen, die die Einsatzfähigkeit im Arbeitsleben 
beeinträchtigen können, sind gegebenenfalls 
zusätzlich zu berücksichtigen; dazu gehören 
zum Beispiel erhebliche Schmerzen oder 
entstellende Hautveränderungen.

Für die Bemessung der MdE kommt 
es auf die individuellen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen in Folge des Versiche-
rungsfalles an. Daher können vorbestehende 
Behinderungen, Erkrankungen oder sonstige 
gesundheitliche Beeinträchtigungen für das 
Ausmaß der MdE relevant sein. Solche soge-
nannten „Vorschäden“ können dazu führen, 
dass die MdE im Vergleich zu „gesunden“ 
Versicherten höher oder niedriger zu bewer-
ten ist. Dies ist der Fall, wenn zwischen dem 
beruflich verursachten Gesundheitsschaden 
und dem sogenannten „Vorschaden“ eine 
funktionelle Wechselbeziehung besteht und 
die konkreten Auswirkungen auf die kör-
perliche oder geistige Leistungsfähigkeit 

dadurch beeinflusst werden. Die Berück-
sichtigung von „Vorschäden“ ist keineswegs 
auf die Schädigung paariger Organe oder die 
Betroffenheit desselben Organs oder dersel-
ben Körperfunktion beschränkt. Auch hängt 
die Berücksichtigung von Vorerkrankungen 
nicht davon ab, dass diese ihrerseits als Be-
rufskrankheit oder als Folgen eines Arbeits-
unfalls anerkannt sein müssen.

Ermittlung und Bemessung der 
MdE

Die Ermittlung und Bemessung der MdE 
ist immer eine Funktionsbewertung und er-
folgt in den folgenden Schritten:
 – Welche gesundheitlichen Funktionsein-

schränkungen liegen vor? Inwieweit sind 
sie auf die Berufskrankheit zurückzu-
führen? Welchen Umfang und welchen 
Schweregrad weisen die Funktionsein-
schränkungen auf?

 – In welchem Maße ist durch die festge-
stellten, auf den Versicherungsfall zu-
rückzuführenden Funktionseinschrän-
kungen die Teilhabe am Arbeitsleben 
beeinträchtigt und damit verbunden der 
Arbeitsmarkt verschlossen?

 – Aus der Differenz zwischen der individu-
ellen Erwerbsfähigkeit vor und nach dem 
Versicherungsfall ergibt sich die MdE.

Bereits bei früheren Überarbeitungen 
von Begutachtungsempfehlungen, zuletzt 
aber im Jahr 2019 im Zuge der Arbeiten der 
MdE-Expertengruppe zur MdE-Bewertung 
von Unfallfolgen [2] wurde deutlich, dass es 
keine ausreichenden Erkenntnisse darüber 
gibt, welche konkreten Funktionsbeeinträch-
tigungen in welchem Umfang den Arbeits-
markt im Einzelfall verschließen. Der An-
satz, die MdE-Werte in erster Linie mittels 
empirischer Daten mit belastbarem Bezug 
zum Arbeitsmarkt bzw. zum prozentualen 
Anteil der verschlossenen Erwerbsmöglich-
keiten zu bestimmen, hat sich aufgrund der 
derzeit zur Verfügung stehenden Quellen als 
nicht umsetzbar erwiesen. 

Bei der Suche nach anderen Lösungsan-
sätzen wurden wichtige Parallelen zwischen 
dem sozialen Entschädigungsrecht und dem 
Recht der gesetzlichen Unfallversicherung 
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festgestellt, auch wenn diese nicht deckungs-
gleich sind. In beiden Rechtsbereichen lehnt 
sich die medizinische Einschätzung der 
Funktionseinschränkungen an das biopsy-
chosoziale Modell der ICF an. Sowohl die 
versorgungsmedizinischen Grundsätze als 
auch die MdE-Tabellen bilden zudem Grup-
pen gleicher Funktionsstörungsklassen und 
nehmen jeweils die Einstufung auf einer 
Skala zwischen 10 und 100 vor (s. a. Fest-
stellungen des ÄSVB Versorgungsmedizin).

Eine eindeutige Zuordnung von ICF-
basierten Beschreibungen bestehender Funk-
tionsausfällen zu relevanten und abgrenz-
baren Bereichen des – sich darüber hinaus 
auch ständig wandelnden – Arbeitsmarktes 
gelang in einem ersten Schritt jedoch noch 
nicht. Für die Teilhabe im Beruf sowie an 
Freizeitaktivitäten werden zwar relevante 
Unterschiede beschrieben, wegen der star-
ken Beeinflussung durch Kontextfaktoren 
und der geringen Repräsentativität der Studi-
en können aber heute noch keine objektiven 
Kriterien für die Beurteilung der individu-
ellen Einschränkung abgeleitet werden. Die 
Datenlage ist hier absolut unzureichend, es 
besteht Forschungsbedarf [2].

Die Überlegungen zur Nutzung des ICF 
wären durch dessen universellen Ansatz 
grundsätzlich auch auf Berufskrankheiten 
übertragbar. Auch hier lassen sich die Er-
krankungsfolgen mit ihren funktionellen 
Einschränkungen und deren Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt mit dem ICF beschrei-
ben, miteinander vergleichen und gruppie-
ren, um für die so gebildeten Klassen eine 
begründete Einschätzung abgeben zu kön-
nen. Das Weiterverfolgen dieses Ansatzes 
scheint daher erfolgversprechend, wäre aber 
bis zum Inkrafttreten der Rechtsänderungen 
am 1. Januar 2021 wegen der Komplexität 
der Überlegungen nicht umzusetzen. 

MdE-Einschätzung 
ab dem 1. Januar 2021

Mit den Rechtsänderungen zum 1. Janu-
ar 2021 ist für die Anerkennung einer Berufs-
krankheit nach Nr. 5101 nicht mehr erforder-
lich, dass ein medizinisch-objektiver Zwang 
zur und die tatsächliche Tätigkeitsaufgabe 
vorliegen. 

Bei Berufskrankheiten, bei denen bis-
lang der objektive Zwang zur Aufgabe der 
schädigenden Tätigkeit sowie deren tatsäch-
liche Aufgabe für die Anerkennung als Be-
rufskrankheit vorliegen musste, haben sich 
über viele Jahre allgemein anerkannte MdE-
Erfahrungswerte gebildet. Zu diesen Erkran-
kungen mit Unterlassungszwang erfolgten 
die gutachterlichen Feststellungen der BK-
bedingten Funktionsbeeinträchtigungen in 
der Regel immer nach Expositionsende und 
damit unter Karenz zur schädigenden Ein-
wirkung. Meist kam es unter dieser Exposi-
tionskarenz zu einer Stabilisierung oder so-
gar zur Besserung des Gesundheitszustands 
bzw. der Funktionsstörungen. Dies ist in den 
MdE-Tabellen bereits berücksichtigt und da-
mit auch die Notwendigkeit zum Unterlassen 
aller als schädigend in Betracht kommenden 
Tätigkeiten mit den damit verbundenen Ein-
schränkungen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt. 

Bei arbeitsbedingten Hautkrankhei-
ten ist eine wichtige Besonderheit, dass sie 
stark von der aktuellen Exposition abhängig 
sind. Die Ausprägung einer Hautkrankheit 
und damit auch ihre Schwere sind wesent-
lich bestimmt durch Art und Umfang der 
arbeitsbedingten Hautbelastungen. Diese 
Hautbelastungen lassen sich durch Präventi-
onsmaßnahmen oft deutlich reduzieren und 
führen zusammen mit angemessenen Thera-
piemaßnahmen in der Regel zu einer Besse-
rung des Hautbefundes. Eine individuell auf 
die Versicherten abgestimmte Basistherapie 
sollte dabei immer zum Behandlungskonzept 
gehören. 

Können arbeitsbedingte Hauterschei-
nungen durch angemessene Therapie- und 
Präventionsmaßnahmen auf ein medizinisch 
vertretbares Maß reduziert werden, ist das 
Ausüben von hautbelastenden Tätigkeiten 
weiterhin zumutbar. Ist dagegen das weite-
re Ausüben der hautbelastenden Tätigkeit 
unter den genannten Bedingungen medizi-
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nisch begründet nicht zumutbar, haben die 
UV-Träger darauf hinzuwirken, dass Versi-
cherte die gefährdende Tätigkeit unterlassen 
(s. § 9 Abs. 4 SGB VII n.F.). 

Zur Minderung der Erwerbsfähigkeit 
ergeben sich damit folgende grundsätzliche 
Fallkonstellationen:
a. Das Fortsetzen der zur Erkrankung füh-

renden hautbelastenden Tätigkeiten ist 
mithilfe angemessener Therapie- und 
Präventionsmaßnahmen medizinisch 
möglich. Durch angemessene Therapie- 
und Präventionsmaßnahmen wird das 
Auftreten der Hautveränderung vollstän-
dig verhindert oder auf ein medizinisch 
vertretbares Mindestmaß reduziert und 
das Ausüben solcher Tätigkeiten ist wei-
terhin möglich. In diesen Fällen ist die 
Teilhabe am Arbeitsleben nicht bzw. nur 
in geringem Maße beeinträchtigt und der 
Arbeitsmarkt ist nicht nennenswert ver-
schlossen. Eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit ist in diesen Fällen in der Regel 
nicht anzunehmen. 

b. Das Fortsetzen der zur Erkrankung füh-
renden hautbelastenden Tätigkeiten ist 
mithilfe angemessener Therapie- und 
Präventionsmaßnahmen medizinisch nur 
dann möglich, wenn die hautbelastende 
Einwirkung reduziert wird. Das Vorlie-
gen einer MdE ist im Einzelfall zu klären, 
jedoch muss die MdE im Regelfall nied-
riger sein als bei c), weil die Teilhabe am 
Arbeitsleben weniger beeinträchtigt ist.

c. Das Fortsetzen der zur Erkrankung füh-
renden hautbelastenden Tätigkeiten ist 
mithilfe angemessener Therapie- und 
Präventionsmaßnahmen medizinisch 
nicht möglich. Haben Versicherte arbeits-
bedingte Hauterscheinungen und können 
diese durch angemessene Therapie- und 
Präventionsmaßnahmen nicht auf ein 
medizinisch vertretbares Mindestmaß 
reduziert werden, ist auf das Unterlassen 
solcher hautbelastenden Tätigkeiten hin-
zuwirken. In diesen Fällen ist die Teil-
habe am Arbeitsleben beeinträchtigt und 
der Arbeitsmarkt ist teilweise verschlos-
sen. Für die Einschätzung der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit gelten die MdE-
Sätze der (bisherigen) Bamberger Emp-
fehlung auf Seite 25 unabhängig davon, 
ob die Tätigkeit tatsächlich aufgegeben 
wird oder nicht.

Eine Begutachtung zur Schätzung der 
MdE soll erst nach Ablauf der 26. Wo-
che nach dem Versicherungsfall erfolgen 
(§ 56 SGB VII). Insbesondere sollen akute 
Hauterscheinungen durch angemessene The-
rapie- und Präventionsmaßnahmen abge-
klungen sein. 

Fazit und Ausblick

Die Mitglieder der AG Bamberger Emp-
fehlung haben in intensiven Beratungen 
verschiedene offene Fragen zur MdE dis-
kutiert. Hierzu zählten zunächst Fragen, die 
sich unmittelbar aus dem Wegfall des Unter-
lassungszwangs ergeben: Wie ist die MdE 
einzuschätzen, wenn die hautbelastende Tä-
tigkeit fortgesetzt werden kann? Wie ist die 
MdE einzuschätzen, wenn das Fortsetzen der 
Tätigkeit medizinisch nicht möglich ist, Ver-
sicherte aber trotzdem weiterarbeiten? 

Im Zuge dieser Diskussionen wurde 
deutlich, dass sich die MdE-Bewertung bei 
Hautkrankheiten stark auf den verschlos-
senen Arbeitsmarkt fokussiert. Eine solche 
Orientierung am Arbeitsmarkt ist bei dem 
tiefgreifenden Wandel der Tätigkeitsprofile 
in den letzten Jahrzehnten jedoch nur be-
dingt möglich, wie neuere Untersuchungen 
einer Expertengruppe zur Überprüfung der 
MdE-Erfahrungswerte bei Gliedmaßenver-
lusten zeigen [2]. 

Darüber hinaus wurde erneut festgestellt, 
dass die Fachgebiete Pneumologie und Der-
matologie die MdE bei vergleichbaren Er-
krankungen (IgE-vermittelte Allergien) teil-
weise nach systematisch unterschiedlichen 
Kriterien beurteilen. Das gilt insbesondere 
bei Symptomen nur an der Haut oder nur an 
den Atemwegen, weitere anaphylaktische 
Systemreaktionen dabei eingeschlossen [3].

Vor diesem Hintergrund hält die AG 
Bamberger Empfehlung eine weiterführende 
Klärung der teilweise sehr grundsätzlichen 
Fragen für erforderlich und empfiehlt, die-
se mit anderen Begutachtungsempfehlun-
gen abzustimmen. Für die Beschreibung der 
Funktionseinschränkungen und den hieraus 
resultierenden Beeinträchtigungen bei der 
Teilhabe am Arbeitsleben wäre dabei vor-
stellbar, den ICF zu nutzen, um zwischen den 
verschiedenen Berufskrankheiten zukünftig 
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eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen. 
Der Aufwand für eine solche ICF-Basierung 
der MdE wird dabei hoch eingeschätzt, ins-
besondere auch wegen des fachgebietsüber-
greifenden Abstimmungsbedarfs.

Bis zum Vorliegen erster Ergebnisse soll-
ten daher die bisherigen allgemein akzeptier-
ten MdE-Sätze der Bamberger Empfehlung 
die Basis für MdE-Einschätzungen bilden, 
verbunden mit den in diesem Artikel darge-
stellten Modifizierungen. Die AG Bamberger 
Empfehlung beabsichtigt, zu den genannten 
Fallkonstellationen a) bis c) konkrete Fall-
beispiele zu bilden und zu publizieren.

Interessenkonflikt

Alle Autoren sind jeweils von den in den 
Autorenangaben aufgeführten Institutionen 
mandatiert. Zu etwaigen Interessenkon-
flikten der Autoren wird sich im Zuge der 
Publikation der überarbeiteten Bamberger 
Empfehlung geäußert werden; auf diese Pub-
likation wird verwiesen.
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